erfolge in sorgerechtsverfahren gegen die ZJ

 

Sehr geehrte Frau Birlenberg,

 

in zwei Sorgerechtsverfahren habe ich für Mandanten positive Ergebnisse erzielen können im Kampf gegen die Zeugen Jehovas. 

 

In der auch Ihnen bekannten Sache xxxxxxx  hat das Amtsgericht Groß-Gerau der Ehefrau verboten die gemeinsamen Kinder im Sinne der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas religiös zu erziehen und die Kinder zu Versammlungen und Bibelstunden der Zeugen Jehovas mitzunehmen. Ich füge die Entscheidung – selbstverständlich bezüglich der Personalien geschwärzt – bei. Die von der Ehefrau beim OLG gegen diesen Beschluss eingelegte Beschwerde wurde zurückgewiesen. Allerdings hat das OLG die Auffassung vertreten, wonach für die Entscheidung das Vormundschaftsgericht zuständig gewesen wäre und nicht das Familiengericht. Diese unzutreffende Annahme der Zuständigkeit durch das Familiengericht Groß-Gerau führe aber nicht zum Erfolg der Beschwerde. 

 

In einem zweiten Fall beim Amtsgericht St. Goar haben wir für die geschiedene Ehefrau beantragt ihr das religiöse Sorgerecht zu übertragen bei Fortbestehen der gemeinsamen elterlichen Sorge für ein Kind. Das Amtsgericht St. Goar hat dem Antrag stattgegeben und der Mutter das alleinige Recht zur religiösen Erziehung der Kinder übertragen. Allerdings muss man erwähnen, dass der Kindesvater diesem Antrag in der mündlichen Verhandlung zu unserer Überraschung zugestimmt hat. 

 

In beiden Verfahren war übrigens Rechtsanwalt Hessler auf der Gegenseite als Verfahrensbevollmächtigter tätig. 

 

Es gibt also durchaus Erfolge in unserem Kampf gegen solche Organisationen und vor allem zum Wohl der Kinder.

 

Viele Grüße
Rechtsanwälte Zillikens & Rogall                           

  

 

Jürgen Zillikens

Rechtsanwalt 
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